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Das Umwandlungssteuergesetz vollzieht einen Spagat zwischen der Beseitigung steuerlicher
Hindernisse fÅr betriebswirtschaftlich erwÅnschte und handelsrechtlich mÇgliche Umstruktu-
rierungen der Wirtschaft unter Beteiligung von Rechtstrqgern innerhalb des gesamten EU- und
EWR-Gebietes einerseits und der Sicherung deutscher Besteuerungsrechte andererseits. Es ist
an Komplexitqt kaum zu Åberbieten. Im Umwandlungssteuerrecht werden die Einkommensteu-
er, die KÇrperschaftsteuer, die Gewerbesteuer und das internationale Steuerrecht miteinander
vernetzt. Grundlagenkenntnisse aus diesen Steuerrechtsgebieten sind zwingende Vorausset-
zung fÅr die Anwendung des Umwandlungssteuerrechts.

Die Anwendung der umwandlungssteuerlichen Regelungen erfordert ein streng systematisches
Vorgehen. In diesem Lehrbuch wird in vielen Beispielen der systematische LÇsungsweg (immer
wieder) aufgezeigt. Mein Anliegen war es, fÅr die in Praxis und Theorie auftretenden Sachver-
halte die einzuhaltenden LÇsungsschritte aufzuzeigen und damit dem Leser eine Vorlage fÅr die
von ihm zu lÇsenden Fqlle an die Hand zu geben. Das Lehrbuch beginnt in dem jeweiligen Ab-
schnitt mit einfachen Einstiegsbeispielen, die dann in der Fortsetzung nach und nach weitere
Probleme aufgreifen. Dabei werden auch die HintergrÅnde und Zusammenhqnge einzelner Nor-
men zu deren besseren Verstqndnis beleuchtet. Komplettiert wird dieses Lehrbuch durch zu-
sammenfassende Beispiele.

Dieses Lehrbuch eignet sich zur Vorbereitung auf die SteuerinspektorenprÅfung, die Steuerbera-
terprÅfung und das WP-Examen. Aber auch Studenten an Universitqten und Fachhochschulen
mit dem Studienfach Steuerrecht/Steuerlehre bietet das vorliegende Werk einen Einblick in das
Umwandlungssteuerrecht. Es kann ebenso eine Hilfe fÅr die in der Steuerrechtspraxis Beschqf-
tigten sein. Der umwandlungssteuerrechtliche Einsteiger findet in diesem Buch erste Orientie-
rungshilfen, der auf diesem Rechtsgebiet Fortgeschrittene wertvolle Entscheidungshilfen.

Auf der Basis des Umwandlungssteuererlasses vom 11. 11. 2011 wurde dieses Lehrbuch voll-
stqndig neu Åberarbeitet. Die Verwaltung hat mit ihrem Erlass (vom 11. 11. 2011) zu einigen im
Vorfeld diskutierten Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung des durch das SEStEG geqn-
derten Umwandlungssteuergesetzes Stellung bezogen. Die Bestimmung des Begriffes Teil-
betrieb und des Einbringungsgegenstandes im Zusammenhang mit der Anwendung der §§ 20,
24 UmwStG sowie die Frage nach der Ermittlung des gemeinen Wertes sind nur eine kleine Aus-
wahl der zu nennenden Beispiele.

In dieser dritten Auflage werden am Ende eines jeden Kapitels Kontrollfragen gestellt, die dem
Leser Gelegenheit geben, sich die Kernaussagen in dem jeweiligen Teil und LÇsungen zu hqufig
gestellten Fragen in Erinnerung zu rufen.

Des Weiteren wurden Gesetzesqnderungen (z. B. die weiteren Einschrqnkungen der Verlustnut-
zung bei rÅckwirkenden Umwandlungen durch § 2 Abs. 4 Sqtze 3 bis 6 UmwStG) eingepflegt
und die aktuelle Rechtsprechung eingearbeitet.

Rechtsstand des Buches ist Mqrz 2015.

Kassel, im Mqrz 2015 Bernd Junge
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Kein Produkt ist so gut, dass es nicht noch verbessert werden kÇnnte. Ihre Meinung ist uns
wichtig! Was gefqllt Ihnen gut? Was kÇnnen wir in Ihren Augen noch verbessern? Bitte ver-
wenden Sie fÅr Ihr Feedback einfach unser Online-Formular auf:

www.nwb.de/go/feedback_lb

Als kleines DankeschÇn verlosen wir unter allen Teilnehmern einmal pro Quartal ein Buch-
geschenk.
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Kapitel 1: Umwandlungen nach Zivilrecht und
Verbindungen zum Steuerrecht

1.1 Begriff der Umwandlung und Telos des UmwG
Umwandlung bedeutet im Gesellschaftsrecht die nnderung der rechtlichen Strukturen
eines Unternehmenstrhgers. Ist die Unternehmenstrqgerin eine Gesellschaft z. B. in der
Rechtsform einer KG und soll das Unternehmen aus betriebswirtschaftlichen Motiven
kÅnftig von einer (anderen) Gesellschaft z. B. in der Rechtsform einer AG gefÅhrt wer-
den, stellt sich die Frage, nach welchen rechtlichen Grundlagen der xbergang von der
Personengesellschaft in die Kapitalgesellschaft erfolgen kann. Es genÅgt nicht, das „K“
in der KG einfach durch das „A“ zu ersetzen.

Nach dem Typenzwang im deutschen Gesellschaftsrecht kÇnnen Gesellschaften nicht
frei nach dem Willen ihrer GrÅnder konstruiert oder nach den Vorstellungen der Betei-
ligten umstrukturiert werden. Zum einen sind die nach deutschem Recht zulqssigen
Gesellschaftsformen abschließend gesetzlich geregelt (numerus clausus der Gesell-
schaftsformen; geschlossene Zahl der Gesellschaftsformen). Zum anderen sind Um-
strukturierungen im Hinblick auf die Rechtsform der Gesellschaft nur innerhalb des ge-
setzlichen Rahmens zulqssig.

Eine Gesellschaft ist eine rechtliche Einheit, der die Fqhigkeit zuerkannt wird, Trqgerin
eines Unternehmens und EigentÅmerin des UnternehmensvermÇgens zu sein. Wird
das bisher von einer KG betriebene Unternehmen kÅnftig von einer AG gefÅhrt, so han-
delt es sich dabei – abgesehen von dem Fall einer Umwandlung durch Formwechsel
nach dem fÅnften Buch des UmwG – um zwei verschiedene Unternehmenstrqger
(Rechtstrqger), die jeweils nach den speziell fÅr sie geltenden rechtlichen Regeln zu
grÅnden und aufzulÇsen sind. Fraglich ist, nach welchen rechtlichen Grundlagen das
bisher der KG gehÇrende VermÇgen nunmehr der AG zugerechnet werden kann.

Die VermÇgensÅbertragung von einem Rechtstrqger auf einen anderen Rechtstrqger er-
folgt nach allgemeinem Zivilrecht grundsqtzlich im Wege der Einzelrechtsnachfolge.
Das bedeutet, dass bei der xbertragung von VermÇgenswerten fÅr jede einzelne Sache,
jedes einzelne Recht und jede einzelne Verpflichtung jeweils eigene Voraussetzungen
erfÅllt sein mÅssen und jeweils ein spezielles Rechtsgeschqft abgeschlossen werden
muss (Spezialithtsprinzip im Sachenrecht). Zur xbereignung eines GrundstÅcks bedarf
es einer notariell zu beurkundenden Einigung von Erwerber und Verqußerer und der
Eintragung im Grundbuch (§§ 873, 925 BGB). Das Eigentum an beweglichen Sachen
wird nach den §§ 929 ff. BGB durch Einigung und Besitzverschaffung Åbertragen. Auf
die xbertragung von Forderungen und Rechten finden die Vorschriften Åber die Abtre-
tung (§§ 398 ff. BGB) Anwendung. Verbindlichkeiten kÇnnen nur mit Zustimmung jedes
einzelnen Glqubigers Åbertragen werden (§§ 414 ff. BGB).

Diese Grundsqtze der Einzelrechtsnachfolge stellen ein betrqchtliches Hindernis fÅr
VermÇgensÅbertragungen eines ganzen Unternehmens dar und wÅrden in vielen Fql-
len zum Scheitern einer wirtschaftlich gebotenen Umstrukturierung fÅhren. Hinzu
kommt, dass bei einer gewÅnschten AuflÇsung der bisherigen Unternehmenstrqgerin
nach allgemeinem Gesellschaftsrecht eine Liquidation (Abwicklung) durchzufÅhren ist.
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Das bedeutet, dass das positive GesellschaftsvermÇgen zunqchst zur Berichtigung der
Gesellschaftsverbindlichkeiten einzusetzen ist. Ein verbleibendes positives VermÇgen
ist auf die Gesellschafter zu verteilen. Diese Abwicklung hqtte zwangslqufig die Beendi-
gung der bisherigen unternehmerischen Tqtigkeit zur Folge.

Mit dem UmwG bietet der (Zivilrechts-)Gesetzgeber den Teilnehmern am Wirtschafts-
verkehr ein Regelwerk an, das ihnen die Anpassung ihrer rechtlichen Strukturen an die
verqnderten Umstqnde des Wirtschaftslebens erleichtert. Die wesentlichen Eckpunkte
des UmwG sind:

" VermÇgensÅbergang als Ganzes einschließlich der Verbindlichkeiten im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge

" ErlÇschen des Åbertragenden Rechtstrqgers ohne Abwicklung (bei der Verschmel-
zung und Aufspaltung)

Das im UmwG kodifizierte Umwandlungsrecht ist spezielles Zivil- bzw. Handelsrecht,
das neben das allgemeine Zivil- und Handelsrecht tritt. Es lqsst den Beteiligten die
Wahl, die Umstrukturierung nach allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen zu gestalten
oder das UmwG in Anspruch zu nehmen.

Im UmwG sind rechtseinheitlich vier Umwandlungsarten abschließend beschrieben
und geregelt. Es sind dies:

" die Verschmelzung

" die Spaltung

" die VermÇgensÅbertragung

" der Formwechsel

Andere Umwandlungen sind nur mÇglich, wenn sie durch ein besonderes Bundes- oder
Landesgesetz ausdrÅcklich vorgesehen sind (§ 1 Abs. 2 UmwG).

1.2 Umwandlungsarten

1.2.1 Verschmelzung

Bei einer Verschmelzung wird das gesamte VermÇgen eines Rechtstrqgers auf einen
anderen

" entweder schon bestehenden (Verschmelzung durch Aufnahme)

" oder neu gegrÅndeten (Verschmelzung durch NeugrÅndung)

Rechtstrqger im Wege der Gesamtrechtsnachfolge unter AuflÇsung ohne Abwicklung
Åbertragen. Den Anteilsinhabern der Åbertragenden Rechtstrqger wird dabei im Wege
des Anteilstauschs eine Beteiligung an dem Åbernehmenden oder neuen Rechtstrqger
gewqhrt.
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Die Verschmelzung ist fÅr folgende Rechtstrhger mÇglich:

von (Åbertragende Rechtstrhger) auf (Åbernehmende Rechtstrhger)

Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG)
und Partnerschaftsgesellschaft

Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG)
und Partnerschaftsgesellschaft

Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA)

Genossenschaft

Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA) Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG)

Partnerschaftsgesellschaft

Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA)

Genossenschaft

natÅrliche Person (Alleingesellschafter)

Genossenschaft Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG)

Partnerschaftsgesellschaft

Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA)

Genossenschaft

Verein Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG)

Partnerschaftsgesellschaft

Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA)

Genossenschaft

Verein

Genossenschaftlicher PrÅfungsverband Genossenschaftlichen PrÅfungsverband

VVaG AG

VVaG

1.2.2 Spaltung
Spaltungen sind fÅr folgende Rechtstrqger mÇglich:

von (Åbertragende Rechtstrhger) auf (Åbernehmende Rechtstrhger)

Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG)
und Partnerschaftsgesellschaft

Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG)
und Partnerschaftsgesellschaft

Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA)

Genossenschaft

Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA) und Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG)

Genossenschaft Partnerschaftsgesellschaft

Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA)

Genossenschaft
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Verein Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG)

Partnerschaftsgesellschaft

Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA)

Genossenschaft

Verein

Genossenschaftlicher PrÅfungsverband Genossenschaftlichen PrÅfungsverband

Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA); nur
Ausgliederung

VVaG GmbH; nur Ausgliederung

AG, KGaA (nur Auf-, Abspaltung)

VVaG (nur Auf-, Abspaltung)

Einzelkaufmann Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG);
nur Ausgliederung

Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA); nur
Ausgliederung

Genossenschaft; nur Ausgliederung

Stiftung Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG);
nur Ausgliederung

Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA); nur
Ausgliederung

GebietskÇrperschaft Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG);
nur Ausgliederung

Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA); nur
Ausgliederung

Genossenschaft (nur Ausgliederung)

Das UmwG unterteilt die Spaltung in § 123 in drei Arten.

1.2.2.1 Aufspaltung

Die Aufspaltung ist das Spiegelbild der Verschmelzung. Ein Rechtstrqger teilt sein Ver-
mÇgen unter AuflÇsung ohne Abwicklung auf und Åbertrqgt die Teile als Gesamtheit
im Wege der Sonderrechtsnachfolge (partielle Gesamtrechtsnachfolge) auf mindestens
zwei andere

" schon bestehende (Aufspaltung zur Aufnahme)

" oder neu gegrÅndete (Aufspaltung zur NeugrÅndung)

Rechtstrhger. Den Anteilsinhabern des sich aufspaltenden Rechtstrqgers werden dabei
im Wege des Anteilstauschs Beteiligungen an den Åbernehmenden oder neuen Rechts-
trqgern gewqhrt.
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1.2.2.2 Abspaltung
Bei der Abspaltung bleibt der Åbertragende, sich spaltende Rechtstrhger als Rumpf-
unternehmen bestehen und Åbertrqgt wiederum im Wege der Sonderrechtsnachfolge
einen Teil oder mehrere Teile seines VermÇgens jeweils als Gesamtheit auf einen oder
mehrere andere

" bereits bestehende (Abspaltung zur Aufnahme)

" oder neu gegrÅndete (Abspaltung zur NeugrÅndung)

Rechtstrqger. Die Anteilsinhaber des sich spaltenden Rechtstrqgers erhalten eine Betei-
ligung an dem Åbernehmenden oder neuen Rechtstrqger.

1.2.2.3 Ausgliederung
Die Ausgliederung entspricht im Wesentlichen der Abspaltung. Die Anteile an den
Åbernehmenden oder neuen Rechtstrqgern fallen jedoch nicht den Anteilsinhabern des
sich spaltenden Rechtstrqgers, sondern dem VermÇgen des Rumpfunternehmens
selbst zu.

1.2.3 VermÇgensÅbertragung
Die VermÇgensÅbertragung wird als VollÅbertragung und als TeilÅbertragung zugelas-
sen. Ihre Konstruktion entspricht bei der VollÅbertragung der Verschmelzung und bei
der TeilÅbertragung der Spaltung. Der Unterschied besteht darin, dass die Gegenleis-
tung fÅr die Anteile an dem Åbertragenden Rechtstrqger nicht in Anteilen an den Åber-
nehmenden oder neuen Rechtstrqgern besteht, sondern in einer Barleistung.

VermÇgensÅbertragungen sind fÅr folgende Rechtstrqger mÇglich:

von (Åbertragende Rechtstrhger) auf (Åbernehmende Rechtstrhger)

Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA) yffentliche Hand

Versicherungs-AG VVaG

Çffentlich-rechtliche Versicherungsunter-
nehmen

VVaG Versicherungs-AG

Çffentlich-rechtliche Versicherungsunter-
nehmen

Çffentlich-rechtliche Versicherungsunter-
nehmen

VVaG

Versicherungs-AG

6

KK AA PP II TT EE LL 11 Umwandlungen – Zivilrecht; Verbindungen zum Steuerrecht

12

13

14

15



1.2.4 Formwechsel
Beim Formwechsel hndern sich lediglich das Rechtskleid und die Struktur des Rechtstrq-
gers. Seine Identitqt bleibt gewahrt. Es wird kein VermÇgen Åbertragen.

Ein Formwechsel ist fÅr folgende Rechtsformen mÇglich:

von in

Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG)
und Partnerschaftsgesellschaft

Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA)

Genossenschaft

Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA) GbR

Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG)

Partnerschaftsgesellschaft

Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA)

Genossenschaft

Genossenschaft Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA)

Verein Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA)

Genossenschaft

KÇrperschaft/Anstalt des Çffentlichen
Rechts

Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, KGaA)
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Zivilrecht Steuerrecht

Vorbereitungsphase (Vorbereitung der gesellschaftsrechtli-
chen Beschlüsse):
˘ Entwurf eines Umwandlungsvertrages (Verschmel-

zungs- oder Spaltungs – und Übernahmevertrag oder
Verschmelzungs- oder Spaltungsplan) (§§ 4, 5 UmwG,
§ 126 UmwG) in notarieller Form

˘ Verschmelzungsbericht (§ 8 UmwG), Spaltungsbericht
(§ 127 UmwG), Umwandlungsbericht (§ 192 UmwG)

˘ Prüfung der Verschmelzung (§ 9 UmwG) oder der
Spaltung (§ 125 UmwG) durch einen unabhängigen
sachverständigen Prüfer (Wirtschaftsprüfer)

Beschlussphase:
Beschluss, durch den die Anteilsinhaber der beteiligten
Rechtsträger auf einer Versammlung demVerschmelzungs-
oder Spaltungs- und Übernahmevertrag zustimmen

Vollzugsphase:

Übertragender Rechtsträger:

Anmeldung der Umwandlung zur Eintragung in das Han-
delsregister durch das Vertretungsorgan (Geschäftsführer)
unter Beifügung des Umwandlungsvertrags, eine Nieder-
schrift des Umwandlungsbeschlusses, des Prüfungsberichts
und

einer Schlussbilanz die nach den Vorschriften über die
Jahresbilanz (zu Buchwerten) zu erstellen und
auf einen höchstens acht Monate vor der Anmeldung lie-
genden Stichtag aufgestellt worden ist (§ 17 Abs. 2 UmwG)

Aufstellung einer steuerlichen Schluss-
bilanz (Übertragungsbilanz) auf den
steuerlichen Übertragungsstichtag =
Stichtag, auf den die Handelsbilanz nach
§ 17 Abs. 2 UmwG aufgestellt worden
ist (§ 2 Abs. 1 Satz 1 UmwStG)
= Ende des letztenWirtschaftsjahres der
übertragenden Körperschaft

Eintragung in das Handelsregister des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers

Übernehmender Rechtsträger:

Anmeldung der Umwandlung zur Eintragung in das
Handelsregister durch das Vertretungsorgan
(Geschäftsführer)

Eintragung in das Register des Sitzes des übernehmenden
Rechtsträgers. Mit der (konstitutiven) Eintragung
1. geht das Vermögen der übertragenden Rechtsträger

einschließlich der Verbindlichkeiten auf den überneh-
menden Rechtsträger über,

2. erlöschen die übertragenden Rechtsträger
3. werden die Anteilsinhaber der übertragenden Rechts-

träger Anteilsinhaber des übernehmenden Rechtsträger

ABB. 2: Ablaufplan einer Verschmelzung/Spaltung

1.3 Vom UmwG ins UmwStG
Das UmwStG knÅpft an das UmwG an und beseitigt steuerliche Hindernisse fÅr be-
triebswirtschaftlich erwÅnschte und handelsrechtlich mÇgliche Umstrukturierungen
der Wirtschaft. Nach allgemeinen ertragsteuerlichen Vorschriften fÅhren die Umwand-
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lungsvorgqnge grundsqtzlich zur AuflÇsung und Versteuerung der stillen Reserven bei
dem bisherigen VermÇgensinhaber. Unter Durchbrechung des Subjektsteuerprinzips
bietet das UmwStG den Umwandlungsbeteiligten unter den jeweils in den einschlqgi-
gen Normen beschriebenen Voraussetzungen an, den Umwandlungsvorgang steuer-
neutral zu gestalten. DafÅr werden keine Steuerbefreiungen gewqhrt; es wird lediglich
die MÇglichkeit geschaffen, stille Reserven auf den jeweils anderen (Åbernehmenden)
Rechtstrqger zu Åbertragen.

Trotz Åbereinstimmender Zielsetzung mit dem UmwG (Erleichterung der Umstrukturie-
rung von Unternehmen) und weitgehender Abhqngigkeit vom UmwG (s. Anwendungs-
voraussetzungen in § 1 UmwStG) folgt das UmwStG in Aufbau und Systematik nicht
dem UmwG. Der Grund dafÅr sind die speziellen ertragsteuerlichen Gegebenheiten.
Die KÇrperschaften sind kÇrperschaftsteuerrechtsfqhig. Bei den Personengesellschaften
gilt das Transparenzprinzip (Durchgriffsbesteuerung bei den Gesellschaftern). Diese
Differenzierung ist Grundlage fÅr Aufbau und Gliederung des UmwStG.

Das UmwStG regelt die ertragsteuerlichen Folgen der durch eine Umwandlung erfolg-
ten VermÇgensÅbertragungen.

Dabei geht es im um

Zweiten bis FÅnften Teil VermÇgensÅbertragungen von KÇrperschaften

§§ 3 - 19 UmwStG auf Personengesellschaften oder natÅrliche Personen

" durch Verschmelzung §§ 3 - 10 UmwStG

" durch Auf- oder Abspaltung § 16 UmwStG

auf andere KÇrperschaften

" durch Verschmelzung §§ 11 - 13 UmwStG

" durch Auf- oder Abspaltung § 15 UmwStG

Sechsten bis Achten Teil Einbringungen

§§ 20 - 25 UmwStG " in eine Kapitalgesellschaft oder
Genossenschaft

§§ 20, 22, 23, 25
UmwStG

" Anteilstausch §§ 21, 22 UmwStG

" in eine Personengesellschaft §§ 24, 23 UmwStG

Der Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft wird ertrag-
steuerlich der Verschmelzung einer KÇrperschaft auf eine Personengesellschaft gleich-
gestellt.

Der Formwechsel einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft wird ertragsteuerlich der Einbringung in eine Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft gleichgestellt.

Die VermÇgensÅbertragungen i. S. d. §§ 174 ff. UmwG werden hier wegen ihres Ausnah-
mecharakters vernachlqssigt.
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1.4 Kontrollfragen

FFRRAAGGEENN

Rdn.

1. Warum kann eine KG nicht einfach in eine AG (oder umgekehrt) um-
benannt werden?

1 f.

2. Welches Ziel verfolgt das UmwG und wie wird dieses Ziel erreicht? 4

3. Beschreiben Sie das Verhqltnis des UmwG zum BGB und zu den ge-
sellschaftsrechtlichen Regeln im HGB und GmbHG!

5

4. Welche Umwandlungsarten werden durch das UmwG geregelt und
gibt es darÅber hinaus noch andere MÇglichkeiten der Umwandlung
von Unternehmenstrqgern?

6 f.

5. Was ist unter einer Verschmelzung zu verstehen und welche Ver-
schmelzungsvarianten gibt es?

8

6. Kann eine GbR Beteiligte an einer Verschmelzung oder Spaltung
sein?

9 f.

7. Beschreiben Sie den Unterschied zwischen einer Abspaltung und ei-
ner Ausgliederung!

11 f.

8. Was sind VermÇgensÅbertragungen i. S. d. UmwG? 14 f.

9. Durch welche Besonderheit zeichnet sich der Formwechsel aus? 16 f.

10. Nach welchen ertragsteuerlichen Gegebenheiten ist das UmwStG ge-
gliedert?

21

11. Wie wird ein Formwechsel ertragsteuerlich behandelt? 23
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Kapitel 2: Umwandlung von KÇrperschaften in
Personenunternehmen

2.1 Verschmelzung auf eine Personengesellschaft oder auf
eine natÅrliche Person

Bei der Umwandlung einer KÇrperschaft in ein Personenunternehmen (Personengesell-
schaft oder natÅrliche Person) im Wege der Verschmelzung wird das VermÇgen der
KÇrperschaft als Ganzes auf das Personenunternehmen Åbertragen (Gesamtrechts-
nachfolge). Die Åbertragende KÇrperschaft erlischt. Den Anteilsinhabern der KÇrper-
schaft wird eine Beteiligung an der Åbernehmenden Personengesellschaft gewqhrt.

2.1.1 Ertragsteuerliche Folgen nach allgemeinen Vorschriften

FÅr die ertragsteuerliche Beurteilung der Verschmelzung – und auch des Formwechsels
– einer KÇrperschaft auf bzw. in eine Personengesellschaft sind die Ebenen der Åbertra-
genden KÇrperschaft und die der Åbernehmenden Personengesellschaft sowie die der
Anteilsinhaber der Åbertragenden KÇrperschaft bzw. der Gesellschafter der Åberneh-
menden Personengesellschaft auseinander zu halten.

2.1.1.1 hbertragende KÇrperschaft

Bei der Åbertragenden KÇrperschaft wqre nach den allgemeinen Vorschriften eine
Schlussbesteuerung durchzufÅhren. Es mÅssten alle stillen Reserven aufgedeckt und
dem Subjektsteuerprinzip entsprechend noch von der KÇrperschaft versteuert werden.
Mit der Verschmelzung erlischt die Åbertragende KÇrperschaft (§ 20 Abs. 1 Nr. 2
UmwG). Hinsichtlich des Åbertragenen VermÇgens ist entweder eine liquidationsqhn-
liche Sachauskehrung oder ein verqußerungsqhnlicher Vorgang anzunehmen.

Eine dem Wortlaut des § 11 KStG entsprechende Liquidation ist zwar nicht gegeben,
weil die KÇrperschaft nicht abgewickelt wird (§ 2 UmwG). Es gelten jedoch alle mate-
riellen und immateriellen WirtschaftsgÅter (einschließlich eines Geschqftswertes) als
an die Gesellschafter ausgekehrt (SachausschÅttung), was – wie bei einer Liquidation –
durch Ansatz des gemeinen Wertes zur Realisierung sqmtlicher stillen Reserven fÅhren
wÅrde.

Die Verschmelzung kann aber auch als Verqußerung des gesamten BetriebsvermÇgens
an die Åbernehmende Personengesellschaft mit anschließender xbertragung der als
Gegenleistung erhaltenen Mitunternehmeranteile an die Gesellschafter betrachtet
werden. Hier kqme es dann unter dem Gesichtspunkt der Verqußerung zur AuflÇsung
sqmtlicher stillen Reserven.
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2.1.1.2 hbernehmende Personengesellschaft

FÅr die Åbernehmende Personengesellschaft stellt sich die xbernahme des Betriebsver-
mÇgens nach allgemeinen Vorschriften als entgeltlicher Erwerb (Anschaffung) dar. Aus
Sicht der xbernehmerin ist der VermÇgensÅbergang als Sacheinlage anzusehen. Die
Gesellschafter der Åbertragenden KÇrperschaft erwerben mit der Verschmelzung Antei-
le an der xbernehmerin und erfÅllen ihre Einlageverpflichtung durch die xbertragung
der VermÇgensgegenstqnde der KÇrperschaft.

Es handelt sich um einen tauschqhnlichen Vorgang. Die (handelsrechtlichen) Anschaf-
fungskosten fÅr die Åbergehenden VermÇgensgegenstqnde entsprechen deren gemei-
nem Wert. Soweit die xbernehmerin bereits Anteile an der xbertragerin hqlt, wendet
sie diese (mit der Verschmelzung untergehenden Anteile) auf, um das Betriebsver-
mÇgen der xbertragerin zu erwerben. Der gemeine Wert der untergehenden Anteile
bildet grundsqtzlich die Anschaffungskosten fÅr das Åbernommene VermÇgen.

2.1.1.3 Anteilseigner der Åbertragenden KÇrperschaft

Die Verschmelzung wÅrde nach den allgemeinen Vorschriften bei den Anteilseignern
der Åbertragenden KÇrperschaft zur Realisierung und Versteuerung der in ihren Antei-
len vorhandenen stillen Reserven fÅhren. Zum einen mÅsste das an die Anteilseigner
als ausgekehrt zu betrachtende VermÇgen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG mit dem gemei-
nen Wert als Kapitalertrag besteuert werden. Zum anderen wqre der Teil des als aus-
gekehrt geltenden VermÇgens, der der Summe aus Grund- oder Stammkapital und
dem Einlagekonto entspricht, gem. § 17 Abs. 4 EStG mit dem gemeinen Wert als Ver-
qußerungspreis anzusetzen.

2.1.2 Konzeption und Telos der §§ 3 bis 10 UmwStG

§ 3 UmwStG ermÇglicht ausnahmsweise einen Transfer stiller Reserven auf das Åber-
nehmende Personenunternehmen. Soweit die Åbrigen Voraussetzungen dieser Vor-
schrift erfÅllt sind, kann das VermÇgen der Åbertragenden KÇrperschaft in der steuerli-
chen Schlussbilanz wahlweise mit dem Buchwert, dem gemeinen Wert oder mit einem
Zwischenwert angesetzt werden. Die Wertansqtze erfolgen unabhqngig von den Ansqt-
zen in der Handelsbilanz – der Grundsatz der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz fÅr die
Steuerbilanz gilt insoweit nicht mehr (BR.-Drucks. 542/06 S. 59). Der Gesetzgeber ver-
folgt mit der geschaffenen MÇglichkeit des Transfers der stillen Reserven das Ziel, be-
triebswirtschaftlich erwÅnschte und handelsrechtlich mÇgliche Umstrukturierungen
der Wirtschaft nicht durch steuerliche Folgen zu behindern, die ohne die besonderen
Regelungen des Umwandlungssteuerrechts eintreten wÅrden (BT.-Drucks. 12/6885
S. 14).

Die mit Hilfe dieser Regelungen bei der Åbertragenden KÇrperschaft nicht mehr besteu-
erten stillen Reserven mÅssen mit ihrer spqteren Realisierung durch die Åbernehmende
Personengesellschaft der Besteuerung zugefÅhrt werden. Um dies zu gewqhrleisten,
ordnet § 4 UmwStG fÅr die Åbernehmende Personengesellschaft eine strikte Wertver-
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knÅpfung mit der steuerlichen Schlussbilanz der Åbertragenden KÇrperschaft an. Die
xbernehmerin tritt hinsichtlich des Åbertragenen BetriebsvermÇgens an die Stelle der
xbertrqgerin.

Im Zentrum des § 4 UmwStG steht die Ermittlung des xbernahmeergebnisses, die dem
Wechsel des KÇrperschaftsbesteuerungsregimes zum Besteuerungsregime betreffend
Personenunternehmen Rechnung trqgt. Mit der Verschmelzung fqllt die Besteuerungs-
ebene der KÇrperschaft weg. Die bisherigen Anteilsinhaber verlieren ihre Anteile an der
Åbertragenden KÇrperschaft. Ihnen wird anstelle der Anteile nunmehr das Betriebsver-
mÇgen der KÇrperschaft unmittelbar – als Teilhaber an der Åbernehmenden Personen-
gesellschaft – steuerlich zugerechnet. Daraus folgt, dass die Differenz zwischen dem
Wert des untergehenden – steuerverhafteten – Anteils an der KÇrperschaft und dem
steuerlich maßgebenden xbernahmewert des dem Gesellschafter nunmehr zuzurech-
nenden Anteils am BetriebsvermÇgen als xbernahmegewinn oder -verlust steuerwirk-
sam werden muss.

Der Wegfall der Besteuerungsebene der KÇrperschaft hat außerdem zur Folge, dass alle
offenen RÅcklagen bzw. ausschÅttungsfqhigen Gewinne der Åbertragenden KÇrper-
schaft als an ihre Anteilseigner ausgeschÅttet gelten (§ 7 UmwStG). Anderenfalls wÅr-
de die Besteuerung der kÇrperschaftlichen Gewinne auf Ebene der Anteilsinhaber un-
gerechtfertigterweise entfallen.

2.1.3 Sachlicher Anwendungsbereich – Umwandlungsformen

Der sachliche Anwendungsbereich der §§ 3 bis 9 UmwStG (zweiter Teil) ergibt sich aus
§ 1 Abs. 1 i.V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 und § 9 UmwStG. Danach knÅpft das Umwandlungs-
steuerrecht an gesellschaftsrechtliche Umwandlungsvorgqnge an. Die Umwandlung
muss zivilrechtlich zulqssig und wirksam sein (Maßgeblichkeit des Gesellschaftsrechts).

2.1.3.1 Verschmelzung einer KÇrperschaft auf ein
Personenunternehmen

Die §§ 3 bis 8 UmwStG regeln die steuerrechtliche Behandlung der Verschmelzung ei-
ner KÇrperschaft auf eine Personengesellschaft oder natÅrliche Person (Personenunter-
nehmen).

2.1.3.1.1 Inldndische Verschmelzung

Es muss sich um eine Verschmelzung i. S. d. § 2 UmwG handeln. Die an der Verschmel-
zung beteiligten Rechtstrqger (Åbertragende und Åbernehmende Rechtstrqger) mÅssen
dazu ihren (statutarischen) Sitz (bzw. eine Personengesellschaft als Åbernehmender
Rechtstrqger den Sitz ihrer Hauptverwaltung und eine natÅrliche Person ihren Wohn-
sitz) im Inland haben, § 1 Abs. 1 UmwG (inlqndische Verschmelzung). Eine Verschmel-
zung wird erst mit der (Handels-)Registereintragung wirksam (§ 20 UmwG). FÅr die
steuerrechtliche Beurteilung ist regelmqßig daran anzuknÅpfen. Nur wenn die register-
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rechtliche Entscheidung trotz rechtlich gravierender Mqngel erfolgte, hat die Finanzver-
waltung eine eigenstqndige Beurteilung vorzunehmen (Rdn. 01.06 UmwStE).

2.1.3.1.2 Vergleichbare ausldndische Vorgdnge

Die Umwandlung (Verschmelzung) ist ein auslhndischer Vorgang, wenn das UmwG
weder auf den Åbertragenden Rechtstrqger noch auf den Åbernehmenden Rechtstrqger
anzuwenden ist. Folglich sind auch grenzÅberschreitende Umwandlungen auslqndische
Vorgqnge i. S. d. § 1 Abs. 1 UmwStG.

GrenzÅberschreitende Verschmelzungen auf ein Personenunternehmen sind nach
deutschem UmwG nicht mÇglich. Die §§ 122a ff. UmwG gelten nur fÅr (grenzÅber-
schreitende) Verschmelzungen, an denen ausschließlich Kapitalgesellschaften (als
Åbertragende und Åbernehmende Gesellschaft) beteiligt sind (§ 122b Abs. 1 UmwG).

Die §§ 3 bis 8 UmwStG sind auf auslqndische Vorgqnge anzuwenden, wenn diese Vor-
gqnge mit einer inlqndischen Verschmelzung vergleichbar sind. Bei der Vergleichbar-
keitsprÅfung ist in folgenden Schritten vorzugehen:

1. Schritt:

Zivilrechtliche Wirksamkeit nach auslhndischem Recht

Der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesellschaftsrechts gilt auch fÅr auslqn-
dische Vorgqnge. Somit ist hinsichtlich der Zulqssigkeit und Wirksamkeit einer aus-
lqndischen Verschmelzung regelmqßig von der Entscheidung der auslqndischen Re-
gisterbehÇrde auszugehen. Das gilt nicht bei gravierenden Mqngeln der Umwand-
lung.

2. Schritt:

Verschmelzungsfhhigkeit der beteiligten Rechtstrhger

Die an der Verschmelzung beteiligten (Åbertragender und Åbernehmender) Rechts-
trqger mÅssen mit einem inlqndischen verschmelzungsfqhigen Rechtstrqger i. S. d.
§ 3 UmwG vergleichbar sein. Allein die steuerliche Einordnung als KÇrperschaft oder
Personengesellschaft ist fÅr die Beurteilung der Verschmelzungsfqhigkeit nicht aus-
reichend.

Der Rechtstypenvergleich mit einer inlqndischen verschmelzungsfqhigen Gesell-
schaftsform ist anhand des gesetzlichen Leitbildes der auslqndischen Gesellschaft
vorzunehmen. Bestehen im auslqndischen Recht umfassende DispositionsmÇglich-
keiten, die eine Zuordnung anhand des gesetzlich vorgegebenen Leitbildes unmÇg-
lich machen, ist der Rechtstypenvergleich anhand der konkreten rechtlichen Gege-
benheiten des Einzelfalles vorzunehmen.

Zur Vergleichbarkeit der Rechtsformen auslqndischer Unternehmen mit deutschen
Gesellschaften s. BMF v. 24. 12. 1999 Anhang Tabelle 1 und 2, BStBl 1999 I 1076 und
zu den Beurteilungsmerkmalen fÅr die im Rahmen des Typenvergleichs vorzuneh-
mende GesamtwÅrdigung s. Rdn. 52.
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